
4. Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 22 Abs. 1 StVO) 
 

Mit der Änderung werden die Anforderungen des § 22 Abs.1 StVO an das 

verkehrssichere Verstauen der Ladung weiter präzisiert. Die mangelhafte 

Ladungssicherung gibt im Rahmen von Kontrollen im Güterkraftverkehr häufig 

Anlass zu Beanstandungen. Da gerade hier immer wieder eklatante Mängel bis 

hin zum Fehlen jeglicher Sicherung festgestellt werden, ist es neben einer 

besseren Schulung der Kraftfahrzeugführer erforderlich, den für den 

Ladevorgang verantwortlichen Personen in der Verordnung selbst  durch die 

Aufzählung besonders gefahrenträchtiger Verkehrssituationen vor Augen zu 

führen, gegen welche Gefahren die Ladung zu sichern ist. 

 

Darüber hinaus wird nunmehr auch ausdrücklich in der Verordnung selbst auf 

die anerkannten Regeln der Ladungssicherungstechnik verwiesen. Das 

sachgerechte Verstauen und Sichern der Ladung erfordert die Beachtung der in 

der Praxis anerkannten Regeln des Speditions- und Fuhrbetriebes. Dies sind 

vor allem DIN- und EN-Normen sowie VDI-Richtlinien, gegenwärtig z.B. die 

VDI-Richtlinie 2700 „Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen“. 

 


